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Finanzierung Modulausbildung sebit aargau 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interesse 

Mitteilung an die Arbeitsstelle 

Anpassen der Arbeitszeit auf 50% vormittags 

Abrechnung mit der SHW  

Information für Soziale Organisationen:  

Die Modulausbildung gilt als abrechenbare Leistung Tagesstruktur. 

Sonderregelung der SHW bei Teilnehmenden mit Wohnsitz im 

Kanton Aargau: Sofern die Modulausbildung zu 50% besucht wird, 

können Sie als Soziale Organisation für die betreffende Person  

70% Leistung bei der SHW abrechnen, da die gesamte Beschäftigung 

120% erreichen darf (gilt nur bei einer Vollbeschäftigung).  

 Achtung: Keine Doppelverrechnung beim Kanton. 

 

Anmeldung Ausbildung  

220 Halbtage pro Ausbildungsgang innerhalb 1 bis 3 Jahre 

Wohnsitz  

im Kanton Aargau 

Beantragung 

Kostenübernahmegarantie (KüG) 

Bei Zusage der KüG 

Kanton Aargau 

Kontakt  

per Telefon 

per Mail 

vor Ort 

Wohnsitz 

ausserkantonal 

Kostenübernahme bei IV Rente 

www.sebit-aargau.ch 


